
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 74 PO 1995 Verweisungen auf
andere Gesetze

 PO 1995 - Pensionsordnung 1995

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.01.2026

1. (1)Soweit dieses Gesetz auf andere Wiener Landesgesetze verweist, sind diese, wenn nicht ausdrücklich anderes

angeordnet wird, in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

2. (2)Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am 1. Oktober 2024 geltenden Fassung

anzuwenden.

In Kraft seit 06.12.2024 bis 29.12.2025
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